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Der Basler Zeitung vom 28.1.80 entnehmen wir folgenden Beitrag zu Parkie-
rungsproblemen in unserer Gemeinde:

Der Sheriff von Adelboden

Ab sofort wird im Berner Oberland gegen Parksünder hart zugeschlagen. Vorbei
sind die goldenen Zeiten, da man eine Übertretung im ruhenden Verkehr mit
einer Ticket-Busse stillschweigend abgelten konnte. Adelboden etwa ist zur
grausamen Kettenstrafe zurückgekehrt. Der Erfolg dürfte durchschlagend sein,
ebenso der touristische Werbeeffekt.

Wer in Adelboden die Parkzeit überschreitet oder am falschen Orte parkt, kann
gleichzeitig zweierlei Überraschungen erleben: dass sein Fahrzeug mit einer
sogenannten Sheriff-Klammer blockiert und zusätzlich mit dem Wagen eines
andern Sünders zusammengekettet ist, wie man das früher mit widerspenstigen
Sklaven oder Galeeren-Sträflingen zu tun pflegte. Um freizukommen, müssen
sich die beiden Fehlbaren reumütig bei der Ortspolizei melden, wo die doppelte
Busse unter Umständen halbiert wird, sofern die Täter einen besserungsfähigen
Eindruck hinterlassen. Der Kantonspolizeiposten macht das grausame Spiel freilich

nicht mit. Er stellt sich lediglich als Magazin, wo die Zwangsrequisiten für den
Ernstfall in Bereitschaft liegen, zur Verfügung.

An vollzugstechnisch eher unterentwickelten Orten wie Basel, Bern oder Zürich
sind Auto-Blockiereinrichtungen, Schliessketten und dergleichen dem Vernehmen

nach noch heute sogenannte ultima ratio, also das letzte Mittel, wenn alles
andere nicht mehr fruchtet. Auf diese Weise werden zum Beispiel aufgefundene
Gangster-Wagen immobilisiert oder Leute zum Vorsprechen bei der Polizei

gezwungen, die sich fortgesetzt und wiederholt gravierender Verfehlungen schuldig
gemacht haben. Diese Praxis könnte nun aber rasch ändern, wenn das imponierende

Vorbild Adelbodens Schule macht. Freilich wird dann auch dem Bundesrat
nichts anderes übrigbleiben, als die verschiedenen Sheriff-Modelle, Spezialket-
ten für den Zusammenschluss unbotmässig parkierter Autos und ähnliche
neuzeitliche Hilfsmittel einerseits derTypenprüfung zu unterwerfen, andererseits als

Anhang in den Ordnungsbussen-Katalog aufzunehmen...
Eugen F. Schildknecht
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